
Amtsblatt
Amtliche Mitteilungen 
der Stadt Fürth [5] 2012 
vom 14. März 2012

Herausgeber: Stadt Fürth 
Bürgermeister- und Presseamt 
Wasserstraße 4 | 90762 Fürth 
Telefon (0911) 974-1204

Amtliche
Bekanntmachungen

>> Fortsetzung auf Seite 26 >>

  Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vorhaben: Neubau eines Mehrfami-
lienhauses mit neun Wohneinheiten 
und neun Stellplätzen
Grundstück: Kaiserstraße 116, 
Gemarkung Fürth, Flur Nummer 
1066/23
Antragsteller: Frank Mützer, Roßtal
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes  Bauvorhaben.
Von den Verboten der Baumschutz-
satzung der Stadt Fürth wird Befrei-
ung erteilt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen vier Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschiebende 
Wirkung. Möglich ist ein Antrag zum 
Verwaltungsgericht Ansbach, die auf-
schiebende Wirkung der Klage wie-
der herzustellen (§§ 80a i. V. m. 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
− VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwal-

tungsgerichtsordnung vom 21. Juni 
2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Kla-
geerhebung in elektronischer Form 
(zum Beispiel durch E-Mail) ist un-
zulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 1. Juli 2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
133, eingesehen werden.

Öffentliche Be  kanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vorhaben: Umbau und Sanierung 
des Wohn- und Geschäftshauses
Grundstück: Friedrichstraße 18, 
Gemarkung Fürth, Fl.Nr. 1130/15, 
1131/9
Antragsteller: 613 Investment 
Group GmbH, 96472 Rödental, Co-
burger Straße 17
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die Bau-
genehmigung für o. g. Bauvorhaben.
R echtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen vier Abschriften 

für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschiebende 
Wirkung. Möglich ist ein Antrag zum 
Verwaltungsgericht Ansbach, die auf-
schiebende Wirkung der Klage wie-
der herzustellen (§§ 80a i. V. m. 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
− VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 21. Juni 
2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Kla-
geerhebung in elektronischer Form 
(zum Beispiel durch E-Mail) ist un-
zulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 1. Juli 2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
134, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vor  haben: Erweiterung eines ALDI 
Verbrauchermarktes
Grundstück: Karolinenstraße 90, 
Gemarkung Fürth, Flur Nummer 
1108
Antragsteller: ALDI GmbH & Co. 
KG, Adelsdorf
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bau vorhaben.
Von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans Nummer 267 wird Befrei-
ung bezüglich der Überschreitung 
der Baugrenze zugelassen.
Die Ziele der Planung werden durch 
die Überschreitung nicht berührt.
Von  den Vorschriften des Art. 27 

BayBO und Art. 28 BayBO, wird 
nach Art. 63 BayBO Abweichung 
bezüglich der Trennwände zwischen 
Verkaufsraum und Lager sowie be-
züglich des Brandabschnitts über 40 
Meter zugelassen.
Begründung: Siehe Brandschutz-
konzept.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen vier Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschiebende 
Wirkung. Möglich ist ein Antrag zum 
Verwaltungsgericht Ansbach, die auf-
schiebende Wirkung der Klage wie-
der herzustellen (§§ 80a i. V. m. 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
− VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 21. Juni 
2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Kla-
geerhebung in elektronischer Form 
(zum Beispiel durch E-Mail) ist un-
zulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 1. Juli 2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.
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Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
133, eingesehen werden.

Baupreisentwicklung in der 
Stadt Fürth
Aufgrund der Auswertung von 1600 
Kaufverträgen aus dem Jahr 2011 
in der Geschäftsstelle des Gutach-
terausschusses bei der Stadt Fürth 
können für die Preisentwicklung auf 
dem Immobilienmarkt im Bereich 
des Stadtgebietes von Fürth für drei 
Grundgesamtheiten folgende Aussa-
gen getroffen werden (jeweils im Ver-
gleich zu 2010):

1. Grundgesamtheit (G) 1: Bau-
grundstücke für den individuellen 
Wohnungsbau: Bei den Bodenwer-
ten hat sich ein Anstieg um 2,9 Pro-
zent auf durchschnittlich 268 Euro 
pro Quadratmeter errechnet.
2. Grundgesamtheit 2 - Eigentums-
wohnungen:
G 2 a) Umgewandelte, alte Miet-
wohnungen: Die Werte zeigen leicht 
steigende Tendenz. Die Auswertung 
ergab 1136 Euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche (plus 1,2 Prozent).
G 2 b) Neue Eigentumswohnungen 
(Erstkauf): Die Werte sind um 5 
Prozent auf 2520 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche angestiegen.
G 2 c) Eigentumswohnungen 
(Zweithand): Ein geringer Anstieg 
der Werte um 0,9 Prozent auf 1255 
Euro pro Quadratmeter Wohnfläche 
wurde festgestellt.

3. Grundgesamtheit 3 - Ein- und 
Zweifamilienhäuser:
G 3 a) Neue Ein- und Zweifamilien-
häuser (Erstkauf): Die Werte stie-
gen auf 2229 Euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche (plus 11,7 Prozent).
G 3 b) Ein- und Zweifamilienhäu-
ser (Zweithandkauf): Die Werte 
sind um 1,5 Prozent auf 1818 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche ge-
sunken.
Zu beachten ist, dass je nach Lage 
und Ausstattung einzelne Werte zum 
Teil erheblich vom angegebenen 
Mittelwert abweichen können. Die 
angegebenen Werte geben somit nur 
eine Tendenz wieder und sind für die 
Bewertung von Einzelobjekten nicht 
geeignet.
Auskünfte über Bodenrichtwerte von 
Grundstücken erteilt die Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses, Hir-

schenstraße 2, Zimmer 152, Telefon 
974-33 52 oder 974-33 53. Dort kön-
nen auch Gutachten über den Wert 
bebauter und unbebauter Grundstü-
cke beantragt werden.

Haushaltssatzung 2012 des 
Zweckverbandes Kommunale 
Verkehrsüberwachung im Groß-
raum Nürnberg
Die am 12. Dezember 2011 durch die 
Verbandsversammlung beschlossene 
Haushaltssatzung des Zweckverban-
des Kommunale Verkehrsüberwa-
chung im Großraum Nürnberg für 
das Haushaltsjahr 2012 wurde im 
Mittelfränkischen Amtsblatt Num-
mer 3 vom 10. Februar 2012 be-
kanntgegeben.
Fürth, 16. Februar 2012, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Apotheken-Nachtdienste

Mittwoch 14.3.2012 Nr. 5
Donnerstag 15.3.2012 Nr. 6
Freitag 16.3.2012 Nr. 7
Samstag 17.3.2012 Nr. 8
Sonntag 18.3.2012 Nr. 9
Montag 19.3.2012 Nr. 10
Dienstag 20.3.2012 Nr. 11
Mittwoch 21.3.2012 Nr. 12
Donnerstag 22.3.2012 Nr. 13
Freitag 23.3.2012 Nr. 14
Samstag 24.3.2012 Nr. 15
Sonntag 25.3.2012 Nr. 16
Montag 26.3.2012 Nr. 17
Dienstag 27.3.2012 Nr. 18
Mittwoch 28.3.2012 Nr. 19
Donnerstag 29.3.2012 Nr. 20

1  Apotheke  
im Bahnhof-Center  
Gebhardtstr. 2  
90762 Fürth, 74 96 74

2  Hirsch-Apotheke 
Rudolf-Breitscheid-Str. 1 
90762 Fürth, 77 49 26

3  West-Apotheke 
Komotauer Str. 45 
90766 Fürth, 73 18 54

4  Apotheke am Kieselbühl  
Hansastr. 5  
90766 Fürth, 73 10 53

5  Kreuz-Apotheke 
Schwabacher Str. 25 
90762 Fürth, 74 87 60

6  Bavaria-Apotheke 
Schwabacher Str. 155 
90763 Fürth, 71 24 91

7  Adler-Apotheke 
Theodor-Heuss-Str. 2  
90765 Fürth-Stadeln, 

 97 68 56 90
7  Euromed-Apotheke 

Europaallee 1 
90763 Fürth, 376 67 20

8  Jakobinen-Apotheke 
Nürnberger Str. 67 
90762 Fürth, 70 68 67

8  Apotheke zur  
grünen Schlange  
Kapellenplatz 1  
90768 Fürth-Burgfarrnbach,  
75 17 41

9  Berolina-Apotheke 
Königstr. 134 
90762 Fürth, 77 26 18

10  Mohren-Apotheke 
Königstr. 82 
90762 Fürth, 77 01 96

11  Apotheke am Prater 
Erlanger Str. 63  
90765 Fürth, 790 69 31

12  Fichten-Apotheke 
Schwabacher Str. 85 
90763 Fürth, 77 40 50

12  Frosch-Apotheke 
Vacher Str. 462  
90768 Fürth-Vach, 

 765 86 38
13  ABF-Apotheke  

Königswarterstraße  
Königswarterstr. 18  
90762 Fürth, 97 71 50

14  Kleeblatt-Apotheke 
Hirschenstr. 1 
90762 Fürth, 780 65 65

15  St.-Pauls-Apotheke 
Amalienstr. 57 
90763 Fürth, 77 14 83

16  Apotheke im City-Center 
Alexanderstr. 9 – 11  
90762 Fürth, 749 80 44

17  Medicon Apotheke 
Schwabacher Straße 46 
90762 Fürth, 376 56 60

18 Schwanen-Apotheke 
Erlanger Str. 11 
90765 Fürth, 790 73 50

19  Billing-Apotheke 
Billinganlage 3 
90766 Fürth, 73 14 70

20  Dürer-Apotheke 
Riemenschneiderstr. 5 
90766 Fürth, 73 54 00

21  Süd-Apotheke  
Flößaustr./Ecke Hätznerstr. 2 
90763 Fürth, 71 37 38

22  ABF-Apotheke  
Breitscheidstraße  
Rudolf-Breitscheid-Str. 41  
90762 Fürth, 77 33 36

23  Altstadt-Apotheke 
Geleitsgasse 6/ Grüner Markt 
90762 Fürth, 77 96 82

24 Friedrich-Apotheke 
Friedrichstr. 12 
90762 Fürth, 77 16 25

25  Alpha-Apotheke 
Schwabacher Str. 265  
(Kalbsiedlung)  
90763 Fürth, 

 971 22 38
26  Ronhof-Apotheke 

Ronhofer Weg 16  
90765 Fürth, 790 77 00

26  Apotheke am Stadtwald 
Heilstättenstr. 103  
(Oberfürberg)  
90768 Fürth, 72 27 45

27  Aesculap-Apotheke 
Waldstr. 36  
90763 Fürth, 766 83 20

Tagesaktuelle Änderungen unter: 
www.blak.de 




